   Yu Mies wird ein eigenes von dem Joachimsthaler 

     Bergoberamte unabhangiges Bergamt errichtet.

               In das P. Böhmische Landesgubernium.

        Hoflammerrbefret. Wien den 31. August 1801

   In Erlebigung des unterm 19. Märy des Jahrs anher erftatteten Berichts wird Demfelben hiemit erwieberet: das Geine Majestät über einen unterm 15. Junn anni currentis bieforts erftatteten allerunterthänigften Bortrag fub reproducto g. Uuguft des Jahrs den gemachten Untrag tünftighin zu Mies cin von dem Joachimsthaler Königlichen Berg Dberamt ganz abgefdnbertes eigenes Königliches Bergamt, welches blos dem Kaiferlich Königlichen Landes Gubernium, wie die anberen berg und Ober Anter zu unterftehen hat, zu beftellen, und bei diefen vorgefchlagenen neuen Bergamt den bisherig verdienten Berggefchwornen Anton Alis als Kaiferlich Abniglichen Bergmeifter mit 500 fl. Jährlicher firer Befolbung, dann 100 fl. Für bie Bergamts und Königliche Stolln Rechnungsführung, und für Beforgung des Erzverfchleifes, an Binns für das Amts und Marfchedzimmer 30. fl. Nebft 10 fl. Holzgelb, zufammen 40 fl., wie auch 8 fl. Auf Kanzlei Erforberniffe, im ganzen alfo mit jährlichen 648 fl. Den bisherigen Schichten Meifter Johann Kacunbus Hand als Königlichen Berggefchwornen mit järlichen 450 fl. An Befolbung und Emolumenten, und nebft diefen einen Bergfchreiber mit 300 fl. Gehalt und 30 fl. Für die fonfligen pro Cento von den pro Aerario zu verrechnenden Duatember und Friftungs Gelbern zufammen järlichen 330 fl. (mozuerft ein Jabividuum anher vorzufchlagen ift ) anzuftellen, wie auch den in Mies zur Aushilfe gedrauchenden fchon über 4. Jahre unentgeltlich und gut dienenden Bergwerts Praktikanten Anton Stein dach einsweilen, bis ihm ein anderer firer Genus verliehen werden fann, mit einen Schichtengehalt täglicher 20 tr. Zu betheilen, Allergnadigft zu begnehmiget haben. Mornach das K.K.Gubernium in Anfehung diefer neuen Bergamts Beflellung, Auftellung und Beeidung obgehörter Jndividuen das erforderliche fürzutehren hat, und dennebft alle wie immer Namen habende bergamtliche Gebühren ohne Ausnahme fürftighin pro Aerario zu verrechnen, und zu dem Ende auch die bortigen Zehend und Stolln Kaffen zu liquidiren, und abzufchlieffen fein werden. Jm übrigen wird erinnert, das auf die Einlofung der gewerchfchaftlichen Mierfer Blenerze, oder auf den Erztaufe, und deren nachhiniger Berfchleis ab Aerario an private nur dann, wann die Antrag gemacht werden tönne. Zumacht nach der jüngfthin erfloffenen Auerhöchften Entfchliesung jedem Gewerten der frene Blen Bertauf, wie folcher vor mehreren jahren beftunb, wiederum zu geftanden worden ift.

   Hingegen tönnen die bei dem K.K. Stolln erzeügten oder dahin als Neuntel einflüsenden Erze zwar aller dings der Zehendamtstaffe in die Einlöfung übergeben, und von diefer mit einem mäsigen Gewinne von 30 bis40 fl. Vom Center entweber an Private verchlisen, oder an Aerarial Hüthen abgeden jedoch tann (nachdem es darum zu thun ift, den wahren Ertrag des Stollens, und des Zehends auszuweifen ) für die von der Zehendamtstaffa dem Stollen zu leiftende Berggüttung tein beftanbig gleicher Preis feftgefeht werden, fondern das Gubernium hat felden von Zeit zu Zeit nach Einvernehmung des Mieser Bergamts feftgefesgen welches eben bort am füglichften gefchechen tann, nachdem viele diefer Mieser Erze als folche ohne weiterer Berarbeitung verfauft werden, und taher einen beftimmten Berth haben.

          Wien am 3r. August 1801

                                       Aus dem f.f. Hoflammer Archive 
